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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/57/550)] 

  57/182. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonferenz und volle 
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing 
sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der 
Generalversammlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/203 vom 22. Dezember 1995, 51/69 vom 
12. Dezember 1996, 52/100 vom 12. Dezember 1997, 53/120 vom 9. Dezember 1998, 
54/141 vom 17. Dezember 1999, 55/71 vom 4. Dezember 2000 und 56/132 vom 19. De-
zember 2001, 

 sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der 
Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 
21. Jahrhundert"1 und die vorgeschlagenen Maßnahmen und Initiativen zur Überwindung 
der bestehenden Hindernisse und Herausforderungen, 

 zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing2 
und die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung wichtige Beiträge zur Förderung 
der Frau in der ganzen Welt im Hinblick auf die Herbeiführung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen darstellen und dass sie von allen Staaten, dem System der Vereinten 
Nationen und anderen in Betracht kommenden Organisationen sowie von den nichtstaatli-
chen Organisationen in wirksame Maßnahmen umgesetzt werden müssen, 

 hervorhebend, wie wichtig ein fester, nachhaltiger politischer Wille und ein 
entsprechendes Engagement auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene sind, um 
die vollinhaltliche und beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform 
von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung zu erreichen, 

 in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Umsetzung der Erklärung und der 
Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung 

_______________ 
1 Resolution S-23/2 Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage. 
2 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September 1995 (auszugsweise 
Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I  
und II. 
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in erster Linie auf der einzelstaatlichen Ebene liegt und dass in dieser Hinsicht verstärkte 
Anstrengungen unternommen werden müssen, und erneut erklärend, dass eine verstärkte 
internationale Zusammenarbeit für die wirksame Umsetzung der Erklärung und der 
Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung 
unerlässlich ist, 

 unter Begrüßung der erhöhten Aufmerksamkeit für die Situation von Frauen und 
Mädchen sowie der Integration einer Gleichstellungsperspektive in die Arbeit der Vereinten 
Nationen, insbesondere in die Ergebnisse der großen Konferenzen, Sondertagungen und 
Gipfelkonferenzen und ihre Folgeprozesse, und in Bekräftigung ihrer Zusage, auf den 
diesbezüglich erreichten Fortschritten aufzubauen,  

 sowie unter Begrüßung der Aufmerksamkeit für die Situation von Frauen und Mäd-
chen sowie der Integration einer Gleichstellungsperspektive in die Ergebnisse der vom 
18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) abgehaltenen Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung3, der vom 8. bis 12. April 2002 in Madrid abgehaltenen Zweiten 
Weltversammlung über das Altern4, der vom 8. bis 10. Mai 2002 in New York abgehaltenen 
siebenundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung5 und des vom 26. August bis 
4. September 2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltenen Weltgipfels für nachhaltige 
Entwicklung6, 

 betonend, wie wichtig der Beschluss des Wirtschafts- und Sozialrats in seiner Resolu-
tion 2001/41 vom 26. Juli 2001 ist, den Tagungsteil für Koordinierungsfragen einer seiner 
Arbeitstagungen vor 2005 der Überprüfung und Bewertung der systemweiten Umsetzung 
der am 18. Juli 1997 vom Rat verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolgerungen 
1997/2 über die durchgängige Integration der Gleichstellungsperspektive in alle Politiken 
und Programme im System der Vereinten Nationen7 zu widmen, 

 mit Besorgnis feststellend, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle8 noch 
nicht in Kraft getreten sind, 

 in Bekräftigung der vorrangigen und wesentlichen Rolle der Generalversammlung und 
des Wirtschafts- und Sozialrats bei der Förderung der Frau und der Gleichstellung der Ge-
schlechter und gleichzeitig Kenntnis nehmend von der am 25. Juli 2002 im Sicherheitsrat 
abgehaltenen öffentlichen Aussprache über Friedenssicherung und Gleichstellungsfragen9, 

 1. bekräftigt die Ziele und Verpflichtungen in der Erklärung und der Aktionsplatt-
form von Beijing2 sowie in der politischen Erklärung und den weiteren Maßnahmen und In-

_______________ 
3 Abgedruckt in: Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, Monterrey 
(Mexiko), 18.-22. März 2002 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.198/11 vom 22. Juni 
2002), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
4 Abgedruckt in: Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid, 8.-12. April 2002 
(auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.197/9), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
5 Resolution S-27/2, Anlage. 
6 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg (Südafrika), 26. Au-
gust-4. September 2002 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.199/20 vom 10. November 
2002), Kap. I, Resolution 1, Anlage und Resolution 2, Anlage. 
7 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 3 
(A/52/3/Rev.1), Kap. IV, Ziffer 4. 
8 Resolution 55/25, Anlagen I-III und Resolution 55/255, Anlage. 
9 Siehe S/PV.4589 und Corr.1 und S/PV.4589 (Erste Wiederaufnahme). 
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itiativen zur Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing, die von der 
Generalversammlung auf ihrer dreiundzwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden1; 

 2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über 
den Folgeprozess der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse 
der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung sowie die bei ihrer 
Umsetzung erzielten Fortschritte10; 

 3. fordert die Regierungen, die zuständigen Stellen des Systems der Vereinten 
Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und alle in Betracht kommenden Akteure 
der Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, auf, auch künftig 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, damit die Erklärung und die Aktionsplattform von Bei-
jing und die in den oben genannten Dokumenten aufgeführten Ergebnisse der 
dreiundzwanzigsten Sondertagung vollinhaltlich und wirksam umgesetzt werden; 

 4. legt den Regierungen eindringlich nahe, die Rolle und den Beitrag der 
Zivilgesellschaft, insbesondere der nichtstaatlichen Organisationen und der 
Frauenorganisationen, bei der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Bei-
jing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung auch künftig zu unterstüt-
zen; 

 5. fordert die Regierungen und alle anderen in Betracht kommenden Akteure auf, 
auch künftig eine Gleichstellungsperspektive in die Umsetzung und die Folgemaßnahmen 
zu den jüngsten Konferenzen, Gipfeltreffen und Sondertagungen der Vereinten Nationen so-
wie in künftige Berichte zu diesem Thema zu integrieren;  

 6. ersucht den Generalsekretär, in seine jährlichen und fünfjährlichen Berichte 
über die Weiterverfolgung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen11 eine Bewer-
tung der Fortschritte bei der Förderung des Ziels der Gleichstellung von Frauen und 
Männern aufzunehmen, vor allem in Bezug auf die in der Millenniums-Erklärung enthalte-
nen Entwicklungsziele, und Empfehlungen zur Verbesserung der Messung und des 
Erfassungsumfangs der Indikatoren abzugeben, sodass die Fortschritte in Richtung auf die 
Gleichstellung über einen längeren Zeitraum hinweg bewertet werden können; 

 7. begrüßt die Einberufung des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft, der 
2003 in Genf und 2005 in Tunis stattfinden soll, und legt den Regierungen und allen ande-
ren Interessengruppen nahe, eine Gleichstellungsperspektive in die Vorbereitungsprozesse 
und die Ergebnisdokumente zu integrieren;  

 8. bekräftigt ihren Beschluss, dass die Generalversammlung, der Wirtschafts- und 
Sozialrat und die Kommission für die Rechtsstellung der Frau im Einklang mit ihrem 
jeweiligen Mandat sowie mit der Resolution 48/162 der Generalversammlung vom 
20. Dezember 1993 und anderen einschlägigen Resolutionen einen dreistufigen 
zwischenstaatlichen Mechanismus bilden, dem die Hauptrolle bei der gesamten 
Richtliniengebung und den Folgemaßnahmen sowie bei der Koordinierung der Umsetzung 
und Überwachung der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der 
dreiundzwanzigsten Sondertagung zukommt; 

 9. bekräftigt außerdem, dass die Folgemaßnahmen zu der Vierten 
Weltfrauenkonferenz und der dreiundzwanzigsten Sondertagung im Rahmen eines integrier-
ten und koordinierten Folgeprozesses zu den großen internationalen Konferenzen und 

_______________ 
10 A/57/286. 
11 Siehe Resolution 55/2. 
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Gipfeltreffen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebie-
ten durchgeführt werden;  

 10. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die 
durchgängige Integration der Gleichstellungsperspektive fester Bestandteil aller seiner 
Tätigkeiten und der seiner Nebenorgane ist, aufbauend auf den am 18. Juli 1997 durch den 
Rat verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolgerungen 1997/27, und begrüßt in dieser 
Hinsicht die Aufnahme der Frage der durchgängigen Integration der 
Gleichstellungsperspektive in seine Tagesordnung, die Behandlung der jährlichen Fort-
schritte bei der Integration der Gleichstellungsperspektive sowie die Aufmerksamkeit, die 
der Rat in den Ergebnissen seiner Arbeitstagung 2002 der Gleichstellungsperspektive wid-
mete; 

 11. ermutigt den Rat, die Regionalkommissionen zu ersuchen, sich im Rahmen ih-
rer jeweiligen Mandate und Ressourcen verstärkt um den Aufbau einer regelmäßig zu 
aktualisierenden Datenbank zu bemühen, in der alle Programme und Projekte erfasst sind, 
die in ihrer jeweiligen Region von Organisationen oder Organen des Systems der Vereinten 
Nationen durchgeführt werden, und die Verbreitung von Informationen über diese Pro-
gramme und Projekte sowie die Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Ermächtigung der 
Frau durch die Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing zu erleichtern; 

 12. begrüßt den Beitrag der Kommission für die Rechtsstellung der Frau zu den 
Folgemaßnahmen und zur Überprüfung der künftigen Umsetzung der in der Erklärung und 
der Aktionsplattform von Beijing und in den Ergebnissen der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung eingegangenen Verpflichtungen, bekräftigt, dass der Kommission in dieser Hinsicht 
auch künftig eine zentrale Rolle zukommen wird, und legt den Regierungen, den zuständi-
gen Sonderorganisationen, Fonds und Programmen des Systems der Vereinten Nationen und 
der Zivilgesellschaft nahe, ihre Arbeit auch weiterhin zu unterstützen; 

 13. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die Regionalkommissionen und 
andere subregionale oder regionale Strukturen im Rahmen ihres Mandats und im Benehmen 
mit den Regierungen die weltweiten und regionalen Aktionsplattformen und die Umsetzung 
der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung regional und subregional überwachen, 
und fordert die Förderung der weiteren diesbezüglichen Zusammenarbeit zwischen den 
Regierungen und gegebenenfalls den einzelstaatlichen Mechanismen in ein und derselben 
Region; 

 14. ist sich außerdem dessen bewusst, wie wichtig ein fester, nachhaltiger politi-
scher Wille und ein entsprechendes Engagement auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene sind, um die vollinhaltliche und beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der 
Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung 
zu erreichen; 

 15. ist sich ferner dessen bewusst, dass es ebenfalls erforderlich sein wird, auf 
nationaler und internationaler Ebene ausreichende Mittel sowie neue und zusätzliche Mittel 
zu Gunsten der Entwicklungsländer, namentlich der am wenigsten entwickelten Länder, und 
der Transformationsländer aus allen verfügbaren Finanzierungsmechanismen, so auch aus 
multilateralen, bilateralen und privaten Quellen, zu mobilisieren; 

 16. erkennt an, dass auf nationaler und internationaler Ebene ein förderliches Um-
feld geschaffen werden muss, namentlich durch die volle Mitwirkung der Frauen auf allen 
Ebenen der Entscheidungsfindung, um die volle Teilhabe der Frauen an Wirtschaftstätigkei-
ten zu gewährleisten, und fordert die Staaten auf, die Hindernisse zu beseitigen, die sich der 
vollinhaltlichen Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie der 
Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung entgegenstellen; 
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 17. erklärt erneut, dass das System der Vereinten Nationen zur Sicherstellung der 
wirksamen Umsetzung der strategischen Ziele der Aktionsplattform von Beijing und der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung eine aktive und deutlich sichtbare Politik 
der konsequenten Berücksichtigung einer Gleichstellungsperspektive fördern sollte, so auch 
durch die Arbeit der Abteilung Frauenförderung und des Büros der Sonderberaterin für 
Gleichstellungsfragen und Frauenförderung und durch die Beibehaltung von 
Gleichstellungsstellen und -beauftragten; 

 18. erklärt außerdem erneut, dass den Organen der Vereinten Nationen, die sich mit 
Gleichstellungsfragen befassen, wie etwa dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, 
dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau, dem Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau und dem Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen, eine entscheidend wichtige Rolle bei der Verwirklichung der Ziele der 
Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzig-
sten Sondertagung zukommt, und erkennt an, dass den Gleichstellungssachverständigen im 
gesamten System der Vereinten Nationen diesbezüglich ebenfalls eine wichtige Rolle zu-
kommt; 

 19. dankt allen in Betracht kommenden Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen für ihre Anstrengungen zur Förderung der Rolle der Frauen auf dem Gebiet der 
Konfliktverhütung und -beilegung; 

 20. erkennt an, welche wichtige Rolle Frauen bei der Verhütung und Beilegung von 
Konflikten und bei der Friedenskonsolidierung zukommt und wie wichtig es ist, dass sie an 
allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von Frieden und Sicherheit gleichberech-
tigt und in vollem Umfang teilhaben und dass ihre Mitwirkung an den Entscheidungen im 
Hinblick auf die Verhütung und Beilegung von Konflikten ausgebaut werden muss, und for-
dert das System der Vereinten Nationen und die Regierungen nachdrücklich auf, weitere 
diesbezügliche Anstrengungen zu unternehmen und Maßnahmen zu ergreifen, um die volle 
Mitwirkung der Frauen an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen und bei der 
Durchführung von Entwicklungsaktivitäten und Friedensprozessen, namentlich der 
Konfliktverhütung und -beilegung, dem Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit, der 
Friedensschaffung, der Friedenssicherung und der Friedenskonsolidierung, zu gewährleisten 
und zu unterstützen, so auch indem sie eine Gleichstellungsperspektive in diese Prozesse 
der Vereinten Nationen integrieren; 

 21. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass alle Bediensteten und 
Amtsträger der Vereinten Nationen am Amtssitz und im Feld, insbesondere in Feldeinsät-
zen, eine Ausbildung zur Integration der Gleichstellungsperspektive in ihre Tätigkeitsberei-
che erhalten, namentlich was die Analyse geschlechtsspezifischer Auswirkungen angeht, so-
wie eine angemessene weiterführende Ausbildung auf diesem Gebiet sicherzustellen; 

 22. ersucht alle mit Programm- und Haushaltsangelegenheiten befassten Organe, 
insbesondere den Programm- und Koordinierungsausschuss, sicherzustellen, dass alle Pro-
gramme, mittelfristigen Pläne und Programmhaushaltspläne konsequent und deutlich sicht-
bar eine Gleichstellungsperspektive berücksichtigen; 

 23. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau12, in ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau nach Artikel 18 des Übereinkommens Informationen über 
Maßnahmen aufzunehmen, die sie zur Umsetzung der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten 
Sondertagung sowie der Aktionsplattform von Beijing ergriffen haben; 

_______________ 
12 Resolution 34/180, Anlage. 
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 24. begrüßt das Inkrafttreten des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau13 und legt den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens eindringlich nahe, soweit nicht bereits geschehen, die Unterzeichnung 
und Ratifikation des Fakultativprotokolls beziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen; 

 25. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Unterzeichnung und Ratifikation 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle8, vor allem des Zusatzprotokolls zur 
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- 
und Kinderhandels, beziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, die Erklärung und die Aktionsplattform von Bei-
jing sowie die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung auch weiterhin in allen 
Amtssprachen der Vereinten Nationen so weit wie möglich zu verbreiten; 

 27. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seine Berichte an die 
Generalversammlung eine Gleichstellungsperspektive aufzunehmen, um die Berücksichti-
gung von Gleichstellungsaspekten bei der Formulierung der Grundsatzpolitik zu unterstüt-
zen;  

 28. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalversammlung, dem Wirtschafts- 
und Sozialrat und der Kommission für die Rechtsstellung der Frau jährlich über den 
Folgeprozess der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der 
dreiundzwanzigsten Sondertagung und die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte Be-
richt zu erstatten und dabei eine Bewertung der Fortschritte bei der durchgängigen Integra-
tion einer Gleichstellungsperspektive innerhalb des Systems der Vereinten Nationen vorzu-
nehmen, namentlich indem er Informationen über wichtige Erfolge, Lernerfahrungen und 
beste Verfahrensweisen vorlegt, sowie weitere Maßnahmen und Strategien zur künftigen 
Anwendung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu empfehlen; 

 29. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz und der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung 'Frauen 2000: 
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert'" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

77. Plenarsitzung 
18. Dezember 2002 

  

_______________ 
13 Resolution 54/4, Anlage. 


